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Kantonale Abstimmung zu Spitalgesetz, Prämienverbilli-
gung und Bildungsgesetz 

Am 30. November 2025 stimmt die Obwaldner Stimmbevölkerung über drei 
kantonale Vorlagen ab: das Spitalgesetz, den Nachtrag zum Einführungsge-
setz zum Krankenversicherungsgesetz und den Nachtrag zum Bildungsgesetz. 
Kantons- und Regierungsrat empfehlen allen drei Vorlagen zuzustimmen. 

Am 30. November 2025 entscheidet die Obwaldner Stimmbevölkerung über drei 
Vorlagen: Das neue Spitalgesetz bildet die Grundlage für den Anschluss des Kan-
tonsspitals Obwalden an die Luzerner Kantonsspital AG (LUKS Gruppe). Der Kan-
tonsrat hat mit einem Behördenreferendum beschlossen, das Gesetz der Volksab-
stimmung zu unterbreiten. Über die anderen beiden Vorlagen, nämlich über den 
Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz, bei dem es um 
die Prämienverbilligung geht, und den Nachtrag zum Bildungsgesetz wird abge-
stimmt, weil dagegen das Referendum ergriffen wurde.  

Spitalgesetz: Grundlage zur Sicherung des Spitals in Sarnen 
Zur Sicherung des Spitalstandorts Sarnen sieht der Regierungsrat des Kantons Ob-
walden eine Verbundlösung mit der Luzerner Kantonsspital AG (LUKS Gruppe) vor. 
Voraussetzung dazu ist die Umwandlung des Kantonsspitals Obwalden in eine ge-
meinnützige Aktiengesellschaft (Spital Obwalden AG). Das Spitalgesetz beinhaltet 
die Grundlagen für eine solche Umwandlung, welche per 2026 vorgesehen ist.  
 
Im Rahmen der geplanten Verbundlösung wird die LUKS Gruppe – nach einer Über-
gangsphase von maximal drei Jahren – 60 Prozent der Aktien der Spital Obwalden 
AG übernehmen, während der Kanton Obwalden mit 40 Prozent daran beteiligt sein 
wird. Das Spitalgesetz sieht zudem die Gründung einer zweiten Aktiengesellschaft 
vor, die die Spitalimmobilien verwaltet. Die Spital Obwalden Immobilien AG bleibt zu 
100 Prozent im Eigentum des Kantons. Der Kanton Obwalden und die LUKS Gruppe 
regeln ihre Zusammenarbeit innerhalb des Verbunds in einem Aktienkaufvertrag/Ak-
tionärbindungsvertrag (AKV/ABV). Ein Rahmenvertrag regelt die Zusammenarbeit 
bis zur definitiven Umsetzung des Verbunds. Die Verträge wurden durch alle Pro-
jektpartner (Kanton Obwalden, Kantonsspital Obwalden, LUKS Gruppe) unterzeich-
net und durch die schon heute bei der LUKS Gruppe involvierten Kantone Luzern 
und Nidwalden zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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Die notwendige politische Steuerung und Mitsprache ist mit der angepassten 
Rechtsform weiterhin gewährt: Der Regierungsrat bestimmt mit dem Leistungsauf-
trag das Angebot am Standort Sarnen, wobei das Spitalgesetz die notwendige Flexi-
bilität bringt, um das zukünftige stationäre Angebot am Standort Sarnen innerhalb 
des Verbunds abzustimmen. Der Kantonsrat entscheidet nach wie vor über die Bei-
träge an die Spital Obwalden AG zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen (GWL, z. B. zum Ausgleich einer finanziellen Unterdeckung). Regierungsrätin 
Cornelia Kaufmann-Hurschler hält fest: „Innerhalb des Spitalverbunds können der 
Spitalstandort Sarnen entwickelt und die Qualität der medizinischen Versorgung vor 
Ort langfristig gesichert werden." 
 
Beschleunigter Vollzug der Prämienverbilligung  

Mit dem Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz werden 
Verbesserungen im Bereich der individuellen Prämienverbilligung umgesetzt: Der 
Vollzug wird zugunsten der Antragstellenden vereinfacht und beschleunigt. Indem 
die Zuständigkeit für die Festlegung des Selbstbehalts vom Kantonsrat auf den Re-
gierungsrat übertragen wird, kann die Auszahlung um bis zu drei Monate beschleu-
nigt werden. Neu wird für den Selbstbehalt eine Bandbreite von 9 bis 12 Prozent ein-
geführt. Eine Evaluation nach vier Jahren wird aufzeigen, wie sich die Gesetzesän-
derung ausgewirkt hat. 
 
Zudem wird mit der Vorlage auf die fixe Budgetvorgabe für die Prämienverbilligung 
verzichtet. Dies mit dem Ziel, das Kantonsbudget für die Prämienverbilligung den tat-
sächlichen Ausgaben anzunähern und somit die Budgetklarheit zu erhöhen. Die Vor-
lage hat keine Veränderung der effektiven Kantonsbeiträge zur Folge. Für die Aus-
zahlung der Prämienverbilligung ist auch künftig nicht der budgetierte Betrag, son-
dern die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen massgebend. Der Bund verlangt 
von den Kantonen neu Mindestbeiträge an die Prämienverbilligung, welche ausbe-
zahlt werden müssen. Konkret sind ab 2026 mindestens 6,27 Millionen Franken 
(dies wird aktuell erfüllt) und ab 2028 – gemäss Prognose – mindestens 9,48 Millio-
nen Franken aufzuwenden. Landammann Daniel Wyler folgert daraus: "Das Haupt-
anliegen der Referendumssteller, dass der Kantonsbeitrag an die Prämienverbilli-
gung nicht sinken soll, wird erfüllt und durch die Bundesvorgaben ab 2026 sicherge-
stellt." 
 

Bildungsgesetz wird der Schulrealität angepasst 

Mit dem überarbeiteten Gesetz passt der Kanton Obwalden das Bildungsgesetz der 
heutigen Schulrealität an und zeigt den Schulen Entwicklungsperspektiven auf. Zent-
rale Neuerungen sind die Stärkung der Grundkompetenzen durch die frühe Sprach-
förderung von Kindern mit unzureichenden Deutschkenntnissen, die Verbesserung 
der schulergänzenden Tagesstrukturen durch Kantonsbeiträge sowie die grössere 
Gestaltungmöglichkeit der Einwohnergemeinden bei der Einführung von Basisstu-
fen.  

Der Gesetzesnachtrag zum Bildungsgesetz führt zu einer Verbesserung der Rah-
menbedingen für die Lehrpersonen, indem die Klassenlehrpersonen der Volks-
schule für ihren Einsatz eine zweite Entlastungslektion erhalten und die Lehrperso-
nen Zugang zu einem pädagogischen Medienzentrum gewährt wird. Die Aufhebung 
des Selbstbehalts für Weiterbildungen stellt die Lehrpersonen zudem bezüglich Kos-
tenübernahme für Weiterbildlungen den übrigen Angestellten der öffentlichen Ver-
waltung gleich. 
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Als Rahmengesetz legt das Bildungsgesetz für alle Bildungsbereiche die Grund-
sätze fest und definiert die Zuständigkeiten. "Das schlanke Gesetz hat sich bewährt. 
Die Erarbeitung der Gesetzesvorlage erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden, den Schulen und allen weiteren Interessierten", erklärt Regierungsrat 
Christian Schäli und ergänzt: "Das Bildungsgesetz sichert den Gemeinden den not-
wendigen Gestaltungsraum, damit sie ihre Schulen gemäss ihren Bedürfnissen wei-
ter entwickeln können." Regierungsrat und Kantonsrat befürworten die Vorlage.  

 

 

 

Kontakt/Rückfragen: 

Spitalgesetz:  

Cornelia Kaufmann-Hurschler, Vorsteherin Finanzdepartement, 

Tel. 041 666 62 57, erreichbar: 14.30 – 15.00 Uhr 

 

Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz:  

Daniel Wyler, Vorsteher Volkswirtschaftsdepartement, Tel. 041 666 63 30, erreich-

bar: 13:30 – 13:00 Uhr 

 

Bildungsgesetz: 

Christian Schäli, Vorsteher Bildungs- und Kulturdepartement, Tel. 041 666 62 41, er-

reichbar: 13.45 – 14.15 Uhr 

 

 


